
Transparenz und 
Korruptionsbekämpfung

1. Transparenz und Korruptionsbekämpfung in der 
Politik

Nachlassende Beteiligung an Wahlen und sinkende Mitgliederzahlen in den 
Parteien sind ein Alarmzeichen für unsere Demokratie. Meinungsumfragen zeigen, 
dass die Mehrheit der Deutschen die Bekämpfung der Korruption gerade in der 
Politik am wichtigsten findet. 

Der Piratenpartei Deutschland geht es nicht darum, Politiker anzuprangern und der 
verbreiteten Politikerverdrossenheit Vorschub zu leisten. In aller Welt sind aber die 
katastrophalen Folgen für ein Gemeinwesen bekannt, wenn die Politiker das 
Vertrauen der Bürger verloren haben. Bürger das Vertrauen in die Politik verlieren.

Die Interessensabhängigkeiten zwischen Politikern und Wirtschaft sind in 
Deutschland nicht hinreichend transparent und daher anfällig für Korruption. 
Deshalb geht es der Piratenpartei Deutschland um eine spürbare Verbesserung der 
Transparenz. 

Unsere Ziele: 
• das Vertrauen der Bevölkerung in die Politiker und in die Politik stärken, 

• die große Mehrzahl der Politiker, die sich ehrenhaft verhalten, schützen und 

• die Motivation von der Menschen stärken, sich in der Politik zu engagieren. 

Die Piratenpartei Deutschland fordert daher vom Gesetzgeber: 

• Die Reform der Regelungen der Abgeordnetenbestechung (§108 e 
Strafgesetzbuch)

• Die Piratenpartei Deutschland fordert die Neufassung des § 108 e StGB zur 
Abgeordnetenbestechung: 

• Voraussetzung zur Ratifizierung der UN Konvention gegen Korruption: 
Die UN Konvention gegen Korruption ist seit Dezember 2005 in Kraft und 
wurde von 140 Nationen, darunter auch Deutschland, unterzeichnet. Über 
100 Nationen haben die Konvention mittlerweile ratifiziert, darunter Staaten 
wie Frankreich, Großbritannien, Kanada, Polen, Spanien, Schweden und 
USA. Deutschland hat dagegen die Konvention noch immer nicht ratifiziert. 

http://wiki.piratenpartei.de/Parteiprogramm/%C3%84nderungsantr%C3%A4ge/Reform_der_Regelungen_der_Abgeordnetenbestechung_(%C2%A7108_e_Strafgesetzbuch)
http://wiki.piratenpartei.de/Parteiprogramm/%C3%84nderungsantr%C3%A4ge/Reform_der_Regelungen_der_Abgeordnetenbestechung_(%C2%A7108_e_Strafgesetzbuch)


Dieses Versäumnis ist der fehlenden Neufassung des § 108 e StGB 
geschuldet. 

• Einhaltung internationaler Verpflichtungen: Im Schlussdokument des G-8 
Gipfels von Heiligendamm (7. Juni 2007), das unter deutschem Vorsitz 
verabschiedet wurde, hat sich Deutschland nicht nur verpflichtet die 
Konvention umzusetzen, sondern auch zusammen mit den anderen G8 – 
Staaten „beispielgebend“ bei der „Bekämpfung der Korruption“ zu sein. 

• Antwort auf ein Urteil des BGH: Laut Urteil des Bundesgerichtshofes vom 
9. Mai 2006 (Az.: 5 StR 453/05, Ziff. 21 ff) sind Mitglieder von 
Kommunalparlamenten - sofern sie nicht Aufgaben der öffentlichen 
Verwaltung wahrnehmen - wie Abgeordnete zu behandeln. Für sie gilt 
demnach § 108 e StGB. Die Regelungen über die Straftaten im Amt, der §§ 
331-335 StGB, sind nicht anwendbar. Vor diesem Hintergrund hat bereits der 
Bundesgerichtshof einen „gesetzgeberischen Handlungsbedarf“ angemahnt.
 

• Anpassung an die Bestimmungen zur Bestechung ausländischer 
Abgeordneter: Durch das Internationale Bestechungsgesetz (IntBestG) 
unterliegt die Bestechung ausländischer Abgeordneter schärferen 
Maßstäben, als das bei inländischen Abgeordneten der Fall ist. Es ist 
dringend geboten, diese grobe Unsystematik zu beseitigen und die 
Bestechung ausländischer und inländischer Abgeordnete gleichen 
Maßstäben zu unterwerfen. 

Anforderung an die neue gesetzliche Regelung 

Um den dargelegten Anforderungen genüge zu tun, müssen bei der 
Novellierung der Strafnorm der Abgeordnetenbestechung nach § 108e StGB 
folgende Gesichtspunkte beachtet werden: 

• Ausweitung der Strafbarkeit auf alle Handlungen und Unterlassungen im 
Rahmen der Mandatspflichten, die als Gegenleistung für einen 
ungerechtfertigten Vorteil vorgenommen oder unterlassen werden (bisher ist 
nur der Kauf und Verkauf der Stimme bei Abstimmungen im Parlament 
erfasst). 

• Ausweitung der Strafbarkeit auf Vorteile, die nach der Handlung bzw. dem 
Unterlassen gewährt oder angenommen werden (zu erfassen sind auch sog. 
„Dankeschön-Spenden“). 

• Es müssen materielle und immaterielle Versprechen erfasst werden 
(bislang nur materielle Versprechen). 

• Es müssen Vorteile für sich oder einen Dritten erfasst werden (bislang nur 
Vorteile für sich). 



Ergänzende Vorschläge 

Damit eine so veränderte Strafnorm zur Abgeordnetenbestechung den 
einzelnen Abgeordneten in seinem täglichen Handeln nicht vor unlösbare 
Probleme stellt und letztlich dazu führt, dass immer weniger Menschen bereit 
sind, öffentliche Mandate zu übernehmen, halten wir die Regelung und 
Berücksichtigung folgender ergänzender Punkte für notwendig: 

• Begriff der Mandatspflichten: Die UN-Konvention stellt die Abgeordneten 
den Amtsträgern mit Amtspflichten gleich. Das Grundgesetz bestimmt für die 
Abgeordneten des Deutschen Bundestages, dass sie Vertreter des ganzen 
Volkes sind, die an Aufträge und Weisungen nicht gebunden sind, und nur 
ihrem Gewissen unterworfen sind (Art. 38 GG). Gleichwohl gibt es innerhalb 
dieses Bereiches Aufgaben, die von Abgeordneten üblicherweise ständig 
wahrgenommen werden, die das Bild des Abgeordneten prägen und deren 
Erfüllung geeignet ist, Rechtsfolgen oder andere Folgen zu bewirken, die 
vom Bestechenden gewünscht werden. Dazu gehören beispielsweise 
Abstimmungen im Plenum der Volksvertretung, in den Ausschüssen und in 
Arbeitsgruppen sowie in den Fraktionen. Der Kernbereich, hier 
Mandatspflichten genannt, sollte gesetzlich näher definiert werden. 

• Begriff des ungerechtfertigten Vorteils: Um der Vielgestaltigkeit der 
Abgeordnetentätigkeit gerecht zu werden, sollte insbesondere für die Frage, 
was als ungerechtfertigter Vorteil anzusehen ist, die Regel der 
Sozialadäquanz angewendet und gegebenenfalls. in den Gesetzestext an 
geeigneter Stelle eingeführt werden. 

• Untersagung der Annahme von Spenden durch Abgeordnete (Änderung 
des Abgeordnetengesetzes § 44 a, Abs. 2). In der Praxis wäre bei Änderung 
der Strafnorm der Abgeordnetenbestechung im obigen Sinne eine klare 
Trennung von Spenden für Abgeordnete und eine unrechtmäßige Annahme 
oder Gewährung von geldwerten Vorteilen nur schwer möglich. Spenden 
sollten deshalb nur von Parteien bzw. Wählergemeinschaften angenommen 
werden dürfen. Für parteilose und fraktionslose Abgeordnete könnte 
gegebenenfalls eine Sonderregelung geschaffen werden. 

• Die Piratenpartei unterztützt unterstützt die UN-Konvention gegen Korruption 
(2003 unterzeichnet aber immer noch nicht vollständig in deutsches Recht 
umgesetzt) und fordert dessen Ratifizierung. 

Weiterhin regt die Piratenpartei an, folgende Maßnahmen zu beschließen: 
• Gleiche Veröffentlichungspflichten für das Sponsoring von Parteien wie für 

Parteispenden 

• Parteispenden und Sponsoring auf maximal 50.000 EUR pro Jahr begrenzen 
pro (juristische) Person 



• Spenden ab ab 2.000 EUR in dem detaillierten Rechenschaftsbericht der 
Parteien auflisten 

• Die Spendendaten müssen für alle Bürger leichter zugänglich online präsentiert 
werden 

• Umfassende Transparenz aller Formen von Parteisponsoring und der 
Unternehmensbeteiligungen der Parteien. 

• Verbot von "Ministerium Sponsoring" (viele Ministerien kriegen bekommen 
regelmäßig Veranstaltungen finanziert, sind insofern finanziell abhängig von der 
Industrie) 

• Karenzzeit für Wechsel von Ministern in Lobbytätigkeiten für die Dauer des 
gezahlten "Übergangsgeldes" 

• Kontrolle über die Einhaltung des Parteigesetzes von einem unabhängigen 
Gremium 

• Genauere Auflistung der Nebeneinkünfte von Politikern 

• die Fortentwicklung Weiterentwicklung der Regelungen der Parteienfinanzierung 

• Veröffentlichung der Nebeneinkünfte der Abgeordneten   und Ausweitung der 
Anzeige- und Veröffentlichungspflichten sowie die Einführung wirksamer 
Sanktionen bei Verstößen gegen die Regeln 

• Einführung einer Karenzzeit   für Minister auf Bundes- oder Landesebene und 
Staatssekretäre, auch wenn diese und politische Beamte auf ihre 
Versorgungsbezüge verzichten wollen 

• Transparente Strukturen und Prozesse im Lobbyismus durch die Einführung 
eines Lobbyisten-Registers sowie Transparenz und Unabhängigkeit der 
öffentlichen Verwaltung bei Mitarbeit von Externen 

http://wiki.piratenpartei.de/Parteiprogramm/%C3%84nderungsantr%C3%A4ge/Transparenz_und_Unabh%C3%A4ngigkeit_der_%C3%B6ffentlichen_Verwaltung
http://wiki.piratenpartei.de/Parteiprogramm/%C3%84nderungsantr%C3%A4ge/Transparenz_und_Unabh%C3%A4ngigkeit_der_%C3%B6ffentlichen_Verwaltung
http://wiki.piratenpartei.de/Parteiprogramm/%C3%84nderungsantr%C3%A4ge/Einf%C3%BChrung_eines_Lobbyisten-Registers
http://wiki.piratenpartei.de/Parteiprogramm/%C3%84nderungsantr%C3%A4ge/Einf%C3%BChrung_eines_Lobbyisten-Registers
http://wiki.piratenpartei.de/Parteiprogramm/%C3%84nderungsantr%C3%A4ge/Karenzzeiten_f%C3%BCr_Politiker_und_Beamte
http://wiki.piratenpartei.de/Parteiprogramm/%C3%84nderungsantr%C3%A4ge/Transparenz_bei_der_Ver%C3%B6ffentlichung_von_Nebent%C3%A4tigkeiten_von_Abgeordneten
http://wiki.piratenpartei.de/Parteiprogramm/%C3%84nderungsantr%C3%A4ge/Reform_der_Parteienfinanzierung


2. Transparenz und Korruptionsbekämpfung in der 
öffentlichen Verwaltung

Die Mitarbeit von Angestellten von Unternehmen, Verbänden, Vereinen und 
Gewerkschaften in der öffentlichen Verwaltung und in Ministerien hat in der letzten 
Zeit die öffentliche Aufmerksamkeit erregt. Laut Presseberichten arbeiten etwa. 120 
Angestellte von Firmen und Verbänden in Ministerien und der öffentlichen 
Verwaltung mit und haben so Zugang zu internen Informationen und Akten; 
teilweise arbeiten sie sogar an Gesetzgebungsvorhaben und 
Verwaltungsentscheidungen mit, die welche die Interessen ihres Arbeitsgebers 
betreffen. 

Der ständige Informationsaustausch zwischen Verbänden, Unternehmen und 
Interessengruppen auf der einen Seite und der Verwaltung auf der anderen Seite ist 
Bestandteil des politischen Systems und daher im Prinzip nützlich und vertretbar. 
Auch die Piratenpartei Deutschland hält grundsätzlich einen Austausch zwischen 
Wirtschaft und Verwaltung vor dem Hintergrund der neuen und komplexen 
Fragestellungen der Gesellschaft für notwendig. 

Dieser Austausch kann in Einzelfällen auch die Mitarbeit von Unternehmens- und 
Verbands- sowie Gewerkschaftsangehörigen in der öffentlichen Verwaltung und in 
Ministerien umfassen. Dies gilt jedoch nur dann, wenn die Mitarbeit von 
Angestellten von Unternehmen und Verbänden in der öffentlichen Verwaltung und 
in Ministerien offen und transparent gestaltet ist und sofern keine unzulässige 
Einflussnahme auf den Kernbereich der Verwaltungstätigkeit erfolgt. 

Interessenkonflikte müssen also vermieden werden. Nur unter solchen 
Bedingungen kann das Vertrauen der Bürger in die Integrität und die Neutralität der 
Verwaltung aufrechterhalten werden.

Daher fordert die Piratenpartei Deutschland als Mindeststandard, 
• dass die Verwaltungen und die Ministerien jährlich in einem Bericht, der im 

Internet zu veröffentlichen ist, darlegen, welche Mitarbeiter von Unternehmen, 
Verbänden und Vereinen sowie Gewerkschaften wie lange in den 
Organisationen mitgearbeitet haben und mit welchen Aufgaben sie befasst 
waren. Die Veröffentlichungspflicht bezieht sich auch auf Personen, die nicht in 
einem Angestelltenverhältnis zu den Unternehmen, Verbänden beziehungsweise 
Vereinen stehen, sondern als freie Mitarbeiter/innen oder Berater/innen für diese 
tätig sind bzw. waren. 

• Die Mitwirkung der "abgeordneten" Person an der Erstellung von Gesetzes- und 
Verordnungsentwürfen, die welche die Tätigkeit des Unternehmens oder eines 
mit diesem verbundenen Unternehmens- oder Branchen-, Verbands- 
beziehungsweise Vereinsinteressen berühren, bei denen die Person beschäftigt 
ist, muss ausgeschlossen sein. 

Vorschlag: Es muss ausgeschlossen werden, dass „abgeordnete“ 
Personen an der Erstellung von Gesetzes- und Verordnungsentwürfen 



mitwirken, die in einer Organisation mit Interessenskonflikt (z.B. 
Unternehmen, Verbände und Vereine) engagiert sind.... wobei sich so 
ziemlich exakt dieser Satz im nächsten Absatz wiederholt?!?

• Im Übrigen darf die „abgeordnete“ Person nicht direkt oder indirekt an der 
Vorbereitung oder Durchführung von Grundsatzentscheidungen und 
Verwaltungsentscheidungen mitwirken, die die Tätigkeit des Unternehmens oder 
eines mit diesem verbundenen Unternehmens berühren, beziehungsweise die 
Branchen-, Verbands- beziehungsweise Vereinsinteressen betreffen. 

Seitens der öffentlichen Verwaltung werden ferner zur Bewältigung neuer 
komplexer Fragestellungen immer mehr externe Beratungsleistungen 
eingekauft. Nur wenn die öffentliche Verwaltung und die Ministerien festgestellt 
haben, dass diese Aufgaben allein durch eigene Kräfte nicht zu erledigen sind, 
kommt nach Auffassung der Piratenpartei Deutschland der Einkauf von externen 
Beraterleistungen in Betracht (Grundsatz der Subsidiarität des Einsatzes von 
externen Beratern). Kommt es ausnahmsweise zum Einsatz von externen 
Beratern, müssen sich die Kosten für den Einsatz in einem marktüblichen 
Rahmen halten, und ein . Ein unzulässiger Einfluss Externer auf die 
Kernaufgaben der öffentlichen Verwaltung und Ministerien muss verhindert 
werden. Nur so kann das Vertrauen der Bürger in die Integrität und die 
Neutralität der Verwaltung aufrecht erhalten werden. 

Daher fordert die Piratenpartei Deutschland, beim Einsatz externer Berater 
in der öffentlichen Verwaltung und in Ministerien folgende Gründsätze zu 
beachten: 

• Die Entscheidung über den Einsatz externer Berater muss nachvollziehbar und 
transparent erfolgen. Dies setzt voraus, dass die zu lösende Aufgabe 
nachvollziehbar beschrieben und abgegrenzt wird, dass die Notwendigkeit 
geprüft und die Wirtschaftlichkeit des Einsatzes von externen Beratern ermittelt 
wird. 

• Die Beraterleistung muss öffentlich, gegebenenfalls europaweit ausgeschrieben 
werden. Sofern Eilbedürftigkeit geltend gemacht wird, ist diese zu begründen. 
Auch bei ausnahmsweise freihändiger Vergabe, muss die Vergabeentscheidung 
transparent sein und gleichwohl der Wettbewerb sichergestellt werden. 

• Die Verträge müssen so abgefasst sein, dass die Leistung, die durch Externe 
erbracht werden soll, sowohl inhaltlich als auch zeitlich eindeutig beschrieben 
und kontrollierbar ist. 

• Damit eventuell auch Ansprüche aus vertragswidrigem Verhalten oder 
Schlechtleistungen (?) geltend gemacht werden können, müssen die Ergebnisse 
der Beraterleistungen auch zeitnah abgenommen werden. 

• Die nach dem Haushaltsrecht erforderliche Erfolgskontrolle ist durchzuführen 
(Nr. 2.2 der VV zu § 7 BHO). 



• Das gesamte Verfahren einschließlich der Entscheidung über das ob (?) des 
Einkauf von externen Beratungsleistungen sowie die Umsetzung von 
Beraterleistungsergebnisse ist zu dokumentieren. 

• Alle direkt vom Staat oder indirekt in über vom (?) Staat mehrheitlich kontrollierte 
Unternehmen oder Organisatinen für eine Volltagstätigkeit bezahlten Beamte 
und Angestellte müssen alle Nebeneinkünfte , die nicht aus Kapitalvermögen 
oder Vermietung / Verpachtung stammen, öffentlich machen. 

Die Umsetzung dieser Grundsätze würde auch die Beachtung der Forderungen 
des Bundesrechnungshofes – Eckpunkte für den Einsatz externer Berater durch 
die Bundesverwaltung im Papier vom 29. Januar 2007 – sicherstellen. 



3. Transparenz und Korruptionsbekämpfung in der 
Strafverfolgung

Die Piratenpartei Deutschland fordert: 

• eine weitestgehende Weisungsunabhängigkeit der Staatsanwaltschaften bei 
ihren Ermittlungen 

• die flächendeckende Bildung von Schwerpunktstaatsanwaltschaften für 
Korruptionskriminalität 

• eine Erhöhung der Versetzungsfristen für Korruptionsspezialisten der 
Kriminalpolizei auf 5 Jahre oder mehr 



4. Transparenz und Korruptionsbekämpfung im 
Gesundheitswesen

Die Piratenpartei Deutschland fordert: 

• Bereitstellung transparenter Information über Qualitäts- und 
Leistungsunterschiede, z.B. durch eine Positivliste für Medikamente und 
durch das unabhängige Institut für Qualitätssicherung und Wirtschaftlichkeit 
im Gesundheitswesen (IQWIG) 

• Pflicht zur Offenbarung von Behandlungsfehlern und Einführung einer 
Medizinschadensforschung 

• Stärkung der Patientenrechte, z.B. Einsichtsrecht der Patienten in ihn 
betreffende Arzt-Unterlagen 

• Unabhängige Arzneimittelforschung und Fortbildung von Ärzten, d.h. 
Zurückdrängen der Manipulationsmöglichkeiten durch die pharmazeutische 
Industrie 


